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Rechtsquellen

Vollstreckungsverfahren

Rechtszersplitterung

International

Abgrenzung

Begriffe

Prozessaufbau

Zweck

Erkenntnis-
verfahren

1. Einleitung
18.05.2007 - v9

Verfassungszivilprozessrecht

BV 122: Neu Bundeskompetenz

� Allg. Verfahrensgrundsätze 

Bundesgesetze

ZGB

Vieles im Scheidungsrecht

Beweisregeln ZGB 8

Register ZGB 9

Beweisvorschriftten ZGB 10

Parteifähigkeit

OR: Im Arbeitsrecht 343

GestG, auf nationaler Ebene

Ungeschriebenes 
Bundesgesetz

Einrede der abgeurteilten Sache

Sperrwirkung der Rechtshängigkeit

Feststellungsklage

Unbezifferte Forderungsklage
Falls Streitwert noch nicht bekannt

Kt. müssen sie zulassen

Stufenklage

Auf erster Stufe muss zuerst 
prozessrelevante Information erstritten werden

Beschaffung von klagerelevanten 
Informationen

Vom BGer garantiert

Keine Verwirkung des 
Klagerechts mangels 
Prosequierung des 
Akzessscheins

Friedensrichter muss Akezssschein 
ausstellen falls keine Einigung

Ticket für Zivilprozess

Kein Verbot einer erneuten Klage, 
wenn Frist nicht genutzt wurde

Konkordate
Interkantonales Recht

Problematisch, wenn gleiche Rechtsinstitute 
in versch. Kant. anders benennt werden

Kant. Recht

Kant. Verfassung

Kant. ZPO

GVG, GOG

Einführungsgesetz zum ZGB

Kant. Verordnungen

Vollstreckung von Realforderungen

Zwangsweise Durchsetzung der mit einem 
Vollstreckungstitel titulierten Ansprüche des 
Gläubigers gegen den Schuldner

Durchsetzung des SchKG

Vertikal: Bund <--> Kantonal

Horizontal: Unter den Kantonen

Lösung: Bundes-ZPO gem. nBV 122

IPRG regelt intl. Zuständigkeit

Vereinheitlichung in EU nicht in Aussicht

In allen Ländern unterschiedliche Rechtsentwicklungen

Forum regit processum Prozessrecht des Gerichtsstandes

� LugÜ: Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen

Schiedsgerichtsbarkeit
Verhinderung einer öff. Verhandlung

Kann nur über Dinge verfügen, über welche 
die Parteien auch selber könnten

Strafprozess

Adhäsionsprozess

Verfahren, das dem durch eine Straftat Verletzten die 
Möglichkeit gibt, einen aus dem Delikt erwachsenen 
vermögensrechtlichen Anspruch im Strafprozess – statt vor 
dem Zivilgericht – geltend zu machen

Verwaltungsrechtliche Verfahren

Einlassung
Äusserung zu einer Klage

Löst die Akzeptanz des Gerichtsstandes 
aus, falls keine Einrede erflolgt

Einrede
Peremptorische

Dilatorische

Prüfung der Prozessvoraussetzungen

Fristen eingehalten?

Partei- und Prozessfähigkeit?

Prozessurteil
Eintreten

Nichteintreten

Beurteilung der materiellen RechtsfragenSachurteil
Dispositiv

Begründung

Rechtsfrieden

Generalrävention

Wahrung der objektiven Rechtsordnung

Aufnahme sämtlicher entscheidungserheblicher 
Tatsachen durch das Gericht zur Findung des Urteils

Freie Beweiswürdigung des Richters

Unter der Beachtung der jeweiligen 
Prozessmaximen zu betreiben

Erkenntnis des Sachverhalts

BV 29; 30
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Organisation

Instanzenzüge

Gerichtsstand 
(Forum)

Zuständigkeit

Richter

2. Gerichte 
und ihre 

Zuständigkeit
18.05.2007 - v12

Grundsatz: Zuständigkeit der Kantone für 
Organisation von Zivilprozessen

Ausnahmen Verwaltungsbehörde zuständig erklärt
Wenn Gesetz von zuständiger Behörde spricht

Doppelter Instanzenzug

BGer beurteilt keine Sachfragen
Also muss Kanton ZWEI instanzen haben, 
die Sachfragen beurteilen
Auswirkung von EMRK 6.1

Nur EINE Instanz bei Spezialgebieten wie Immaterialüterrecht, im 
materiellen Recht vorgegeben

Luzern
Friendensrichter
Amtsgericht
Obergericht

Zürich

Friendensrichter
Bezirksgericht

Gleiche Stufe Obergericht
Handelsgericht

Kassationsgericht (prüft nur Verfahrensmängel des Obergerichts)

ProzessvoraussetzungZum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit
Nachträgliche Wohnsitzänderung unerheblich

Falls falschNichteintretensentscheid
Kosten- und Zeitverlust

Rechtsquellen

BV 30.2Wohnsitz des Beklagten
Sitz: ZGB 23; 56

� GestG
Für Zivilsachen

In Zukunft Tiel der ZPO
International:IPRG

GliederungAllg. GS-Vorschriften
Besondere GS nach Rechtsgebieten GestG 12-32

Allgemeiner GS
Sitz: ZGB 23; 56 

Keine Perpetuierung des Wohnsitzes wenn kein 
Wohnsitz -> gewöhnlicher Aufenthaltsort (GestG 4)

Zwingender GS

Im Gesetz vorgegeben
Absolut

Auf keinen Fall veränderbar

RelativIm Voraus nicht verzichtbar
Gerichtsstandvereinbarung möglich

Vereinbarter GS

Formgültige schriftliche Vereinbarung
Kein zwingender GS

Ausschliesslicher GS
Gericht kann Ablehnen wenn Bezug nicht genügend

Nicht 
zwingerder GS

Bei vorbehaltloser Einlassung
D.h. Beklagter reagiert auf die Klage am falschen 
Ort nicht mit einer Einrede
Wirkt wir Gerichtsstandvereinbarung (GestG 9.3)

Ausschliesslicher GSNur an einem Ort definiert
Forum prorogatum

Alternativer GS
Mehrere Möglichkeiten

Sachliche

Welche Sache vor welchem Gericht verhandelt wird
Nach ZPO oder GVG
Ausnahmsweise Bundesrecht (Familienrecht)
Anzahl Richter bestimmt nach Streitwert

Besondere Zivilgerichte

Arbeitsger.
Mietger.
Handelsger.
Familienger. 

Nach 
Parteivereinbarung Gegenseitiges Einverständnis

Nach kant. Recht

Funktionelle

Verschiedene Funktionen in der gleichen Streitsache
Arbeitsteilung am Gericht
Zuständigkeit je Prozessschritt

Instruktionsrichter
Prozessinstruktion
Prozessleitende Verfügung
Meist Gerichtspräsident

Spruchkörper
Rechtsmittelinstanz

Schiedsge-
richtsbarkeit

MUSS schiedsgerichtsfähig sein
Verfügbarkeit des streitigen Rechts durch die Parteien

NICHT Scheidung
Kinsverhältnis

Binnenschieds-
gerichtsbarkeit Konkordat

Verfahrensordnung nach Wahl der Parteien

International
IPRG 176 ff

Wahl
Durch Parlament

Volkswahl
Je nach Kanton

Pflicht zur Offenlegung 
Ausstand bei Gefahr von Befangenheit

Bei verletzung der Ausstandsregel kann Urteil druch Revision angefochten werden 
--> Prozess wird neu aufgerollt

Unabhängigkeit der Gerichte (BV 30.1)

GestG 3

GestG 2

GestG 9

GestG 10

§16 ZPO LU

Gerichte_Zuständigkeit.mmp - 18.05.2007 - Markus Müller - www.mamu.biz/Recht.html



Anspruch auf 
rechtliches 
Gehör

Unentgeltliche 
Rechtspflege

Fairnessgebot

Geltung

Allg. 
Verfahrens- 
garantien
29.06.2005 - v3

Allgemein Formeller Anspruch
Bei Vestoss -> Aufhebung des Entscheids

Anhörung
Stellungnahme der Verfahrensbeteiligten
VOR dem Entscheid
Kann auch schriftlich erfolgen

Akteneinsichtsrecht

Alle Verfahrensakten
Ausnahme: Geheimhaltung, 
Persönlichkeitsrechte
Bei konkretem Verfahren

Mitwirkung im 
Beweisverfahren

Stellungnahme zu Äusserungen der Gegenpartei
Beweisergebnissen

Beweise vorbringen
Protokollierung wichtiger Aussagen

Entscheidbegründung Nachvollziehbarkeit des Urteils
Betreffend die wesentlichsten Punkte

Nur auf Antrag gewährt
Fast nur natürliche Personen

Voraussetzungen

 ex ante beurteilt
Bedürftigkeit des Gesichstellers

Nicht aussichtslos (bei Zivilprozessen)

Notwendigkeit 

Nur bei Rechtsbeistand
Schwere Eingriffe in die 
Rechtsstellung des Betroffenen

Vgl. EMRK 6.3.c

Unentgeltliche 
Prozessführung

Prozess
Auswirkung auf Rechtsstellung des 
Betroffenen bei Straf- und 
Verwaltungsprozessen

Betrifft die ProzesskostenSämtliche Instanzen
Vorschüsse

Unentgeltlicher Rechtsbeistand
Nach freier Wahl

Rückforderung wenn wieder Einkommen vorhanden ist

Gleichbehandlung im Verfahren
Waffengleichheit
Aufklärungsgebot
Treu & Glauben

Verbot Rechtsverweigerung; Anspruch auf ein Verfahren
Verbot überspitzter Formalismus
Verbot 
Rechtsverzögerung Beurteilung innert angemessener Frist

Beschleunigungsgebot

Anspruch auf richtige 
Zusammensetzung der 
Behörde

Quorum gemäss Gesetz
Bei Verwaltungsbeamten gelten gleiche 
Ausstandsgründe wie für Richter -> BV 30.2

Anspruch auf Vertretung
Auch in Verwaltungsverfahren

Während eines gesamten Verfahrens von der Eröffnung bis zum Urteil
Alle Gerichts- und Verwaltungsinstanzen

29.2

29.3

29.1; EMRK 6.1
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Pateifähigkeit

Prozessfähigkeit

Postulationsfähigkeit

Mehrheit von 
Hauptparteien

Nebenparteien

Sachlegitimation

� Anwaltsrecht

3. Die Parteien

18.05.2007 - v11

Prozessvoraussetzung
Formelle Prozessfrage
Fähigkeit in Zivilprozess Partei zu sein
Reflexwirkung des materiellen Rechts: ZGB 11; 53

Ausnahmen
Keine jur. Personen und dennoch Rechtsfähig
Kollektiv- / Kommanditgesellschaft (OR 562/602)
Unverteilter Nachlass

Abbild der Handlungsfähigkeit
Fähigkeit zur rechtswirksamen Prozesshandlung

Ausnahmen Geltendmachung Genugtuung (OR 47/49)
Lehrling, der wegen seines Lohnes klagt (ZGB 323)

Stellen von Anträgen und Rechtsmittel ergreifen
Normalerweise in CH: Prozessfähigkeit = Postulationsfähigkeit
Kein Anwaltszwang wie in DE

Vertretung

Gesetzliche 

Vertreter ist postulationsfähig
Bsp.: für unmündiges Kind; 
Organe einer AG
Vertretungsmacht beruht auf 
gesetzlicher Bestimmung

Vertragliche 
Auftrag (Mandat)
Vollmacht zur Führung des Prozesses
AUFTRAG gegen entgelt (OR 394.3)

Berufsmässige
Regelfall
Wer Prozessparteien vertritt 
muss ein Antwaltspatent haben

Allgemeines

Subjektive 
Klagehäufung

Mehrere Personen haben eine Position inne
Kläger oder Beklagter

EINE Klage
Gerichtsstand einer der beklagten gilt (GestG 7.1)

Objektive 
Klagehäufung

Achtung: Abgrenzung
EIN Kläger

Mehrere selbständige Klagen

Streitgenossenschaft

Freilillige

Prozessökonomische Gründe
Subjekte könnten auch einzelne Prozesse anstrengen

Aus dem selben tatsächlichen oder rechtlichen 
Grund berechtigt

Unterschied zu Class Action: Dort muss jeder für 
seinen eigenen Schaden klagen

Notwendige

Im materiellen Recht vorgegeben

Aktive 

Erbengemeinschaft
Alle müssen gegen Dritten klagen

Wenn nicht alle gemeinsam klagen ist 
Aktivlegitimation nicht erfüllt

Passive Anfechtung Anerkennung Kindsverhältnis
Gegen Anerkennenden UND Kind

DefinitionIn Verfahren integriert, können aber nicht alle Prozessrechte wahrnehmen
Unterscheidung von Hauptparteien

Nebenintervention

Unterstützt eine Hauptpartei freiwillig

VoraussetzungenRechtshängiger Prozess
Eigenes rechtliches Interesse

Interventionsgesuch ans Gericht: Interventionsgrund glaubhaft machen
NebenintervenIEnt: Aktive Nebenpartei

Nebenintervent: Unterstützte Hauptpartei
Kann alle Prozesshandlungen vornehmen

Prozess geht dort weiter wo er einsteigt, keine Rückblende
Kann sich nicht in den Widerspruch der unterstützten Hauptpartei stellen

Bei Regressprozess keine Einrede eines falschen Entscheids im ersten Fall
In nZPO gut geregelt

Streitverkündung

ListisdenunziaNt: Streitverkünder; Hauptpartei, die 
Nebenpartei zur Unterstützung auffordert

Litisdenunziat: Streitberufener; Nebenpartei, die gerufen wird
OR 193: Streitverkündung bei Fahrniskauf gilt als Modell; 
gilt für alle Gewährleistungsfälle

VoraussetzungenRechtshängiger Prozess
Keine Prüfung des Interesses

Wirkung
Kein Zwang zur Beteiligung

Gleiche Stellung wie Nebenintervenient
Bei unterlassener Unterstützung keine Einrede im Regressfall

HauptinterventionIntervenient macht selber besseres Recht geltend
Zwei streiten sich und ein Dritter behauptet, die Sache gehöre eh ihm

Intervention staatliche Behörde ist bundesrechtswidrig, sofern nicht im Bundesrecht verankert

Nicht Gegenstand der Eintretensentscheidung, aber bei 
Sachentscheid unerlässlich
Aktiv-
legitimation

Behauptetes Recht zur Klage
Wird im materiellen Recht geregelt
Keine formelle Prozessvoraussetzung

Passiv-
legitimation

Gegen den sich das behauptete Recht des Klägers richtet
Falsche Passivlegitimation führt nicht zu negativem 
Prozessentscheit, aber dann zu negativem Sachentscheid

Prozessstandschaft

Von Vertretung zu unterscheiden
Führt Prozess im EIGENEN Namen über ein 
fremdes Recht
Z.B.: Willensvollstrecker

Verbandsklage

Kraft materiellem Gesetz (Bsp. UWG, USG)
Verband aktiv legitimiert
Keine Schadenersatzklage; nur als Vertreter 
eines direkt Betroffenen
Ist eigentlich eine Prozessstandschaft

Class Action
In CH nicht vorgesehen
1 Anwalt führt 1 Prozess im Namen vieler Geschädigter
Bei uns muss jeder selber klagen

Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte
Interkantonale Freizügigkeit und kantonales Anwaltsregister

Zulassung 
(Patent)

Voraussetzungen
Objektiv, fachlich

Kant. Anwaltsprüfung bestanden

Subjektiv, persönlichKeine Verlustscheine
Keine strafrechtlichen Verurteilungen

Berufsregeln (BGFA 12)

Berufsgeheimnis
� Unterliegt StGB 321

Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem
Konsequenz: Bis zu Berufsverbot

EntschädigungErfolgshonorar verboten
Kantonale Tarife nach Streitwert oder Aufwand

Litis 
consortium

ZPO LU 52

Litisdenunziation

ZPO LU 51

BGFA

BGFA 4

BGFA 7

BGFA 8

BGFA 13
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� Allg. Verfahrensgarantien

Rechtsweg-
garantie

Gerichtliche 
Verfahren

Einschränungen gem. BV 36 hier NICHT anwendbar

Generell gültig

Schutz bei 
Freiheitsentzug

Garantien im 
Strafverfahren

Verfahrens-
garantien

14.05.2007 - v13

Noch nicht in Kraft
Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf 
Beurteilung durch eine richterliche Behörde
Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche 
Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen
Anforderungen an Gericht -> BV 30

Bezieht sich nur auf Fälle von Beurteilungen durch ein GERICHT; wird durch BV 29a ergänzt

Verfahrensgarantie

Gesetzlich 
bestimmtes 
Gericht

Gesetz muss 
vorsehenWelches Gericht zuständig ist

Zusammensetzung des Spruchkörpers

Verbot von Ausnahmegerichten (nicht generell-abstrakt)
Gericht = Kollegialorgan

Spezialgerichte: Zum Voraus für spez. Gebiet geschaffen

Unabhängige 
Gerichte

Institutionell
Gewaltentrennung

Kein Weiterzug von Gericht an Behörde (Regierungsrat)

Unparteiische 
Richter

Beurteilung nach äusseren Kriterien
Beziehung zu 
Verfahrensbeteiligten

Verwandtschaft, Freundschaft
Geschäftsbeziehungen, Partei

Unmittelbares Interesse

Bezug zum 
Gegenstand des 
Verfahrens

Früher in Fall involviert
Öffentliche Äusserungen zum Thema

Äusserer Druck auf den Richter

Parteien müssen Bedenken sofort anmelden

Garantie des Wohnsitzgerichtsstandes des Beklagten

Anspruch auf 
Öffentlichkeit

BegriffeParteiöffentlichkeit
Publikumsöffentlichkeit

VorverfahrenInstruktions- bzw. Untersuchungsverfahren
Geheim, kann auch schriftlich erfolgen

Hauptverfahren

Grundsätzlich öffentlich

Ausnahmen
Wunsch der Parteien
Persönlichkeitsschutz

Geheimhaltung (Geschäftsgeheimnisse)

Kein Anspruch auf Verhandlung des Falls, 
aber wenn es eine gibt, dann öffentlich

Urteilsverkündung

Muss öffentlich sein
Schutz von Interessen durch Anonymisierung 
einzelner Passagen
Mündlich falls Hauptverhandlung es auch war

Grosse Bedeutung für den Rechtsstaat
Legitimierung der Entscheide, Akzeptanz

Quellen
BV 29-32
EMRK 5, 6
Pakt II 9, 14

Überschneidungen untereinander

Träger I.d.R. natürliche Personen
Aber auch jur. Personen

Rechtsfolge 
einer Verletzung

Aufhebung des Urteils

Kompensation bzgl. Strafzumessung
Verfahrenseinstellung

Heilung durch Folgeinstanz möglich bei 
leichten Verletzungen

Arten
Haft

Massnahmen der öff. Gewalt
Sämtliche Arten von Freiheitsentzug

Veletzung der pers. Freiheit (BV 10.2)

Gesetzlich gebundenTatbestand des Grundes
Art und Weise des Freiheitsentzugs

Informationspflicht -> 
rechtliches Gehör (29.2)

Gründe für Eingriff
Rechte

In verständlicher Sprache

Untersuchungshaft
Sofort dem Richter vorführen

Entscheid über Fortdauer der Haft
Beurteilung in angemessener Frist

Recht auf richterliche Kontrolle

Entschädigung bei ungerechtfertigter Haft

Geltung im Strafverfahren

Explizit

Unschulds-
vermutung

Beweislastregel Staat muss Schuld beweisen, nicht der 
Angeklagte

Beweiswürdigungsregel Bewiesen ist erst wenn mit an Sicherheit 
grenzende Wahrscheinlichkeit erreicht ist

Keine Vorverurteilung
Keine Kosten bei Verfahrenseinstellung

Verteidigungsrechte

Information des Beschuldigten über seine Rechte
Aussageverweigerung gegen sich selbst
CH nicht so weit wie USA mit Miranda Warnings

Gelegenheit zur Vorbereitung 
Zeit
Information, Akten
Kontakt mit Anwalt

Wahl eines Verteidigers oder selbst
Verteidiger bei Einvernahmen dabei
Fragen an Belastungszeugen
Gratis Dolmetscher

Rechtsmittelgarantie Recht auf Weiterzug
2-stufige Gerichtsbarkeit

Nicht explizit Nulla poene sine lege
Ne bis in idem (Verbot Doppelbestrafung)

BV 29

BV 29a 

BV 30; EMRK 6

30.1

30.2

30.3
EMRK 6

BV 31; EMRK 5; 
Pakt II 9

31.1

31.2

31.3

31.4

BV 32; EMRK 6.2/3

32.1

32.2

32.3

Verfahrensgarantien.mmp - 14.05.2007 - Markus Müller - www.mamu.biz/Recht.html



ZeitProzesskosten

Verfahrensdauer

Kontumazurteil

5. Zeit und Kosten 
im Zivilprozess

18.05.2007 - v10

Materielles Recht

Untergang eines Rechts

Verjährung

Recht bleibt bestehen

Kann aber nicht mehr eingeklagt werden

Wird zur Naturalobligation

Verwirkung Gänzlicher Untergang des Rechts

Zivilprozess

Fristen

Zeitraum

Gesetzliche: Können nicht verlängert werden

Gerichtliche

Gesuch um Fristverlängerung

Innerhalb der Frist einreichen

Begründung

Stichtermin: Handlung der Absendung

Stillstand während Gerichtsferien

Termine Zeitpunkt

Säumnis

Wenn Prozesshandlung nicht rechtzeitig vorgenommen wurde

Verpasste Fristen können nicht ohne weiteres nachgeholt werden

Prozess nimmt seinen Lauf

Beteiligte
Obliegenheit

Tragen Folgen der Nichteinhaltung

Dritte
Pflicht

Können gezwungen werden

Wiederherstellung von 
Fristen / Terminen

Gesuch an das Gericht

Gründe müssen glaubhaft gemacht werden

Voraussetzungen nach ZPO

Auch möglich, wenn in der Sache schon 
geurteilt wurde

Ist kein Rechtsmittel

Eventualmaxime
Hat grossen Einfluss auf Fristsetzung

Je nach Umfang der Tatsachenbehauptungen 
und Beweismittel

Nachfrist

Bei Rückweisung (nicht Abweisung) einer Klage

Bei Unzuständigkeit oder verbesserlichem Fehler

Verjährungsfrist um 60 Tg verlängert

Gilt für ganzes Bundesprivatrecht und analog für kant. ZPrecht

Erhaltung der Rechtshängigkeit
Bei örtlicher Unzuständigkeit

Datum der ersten Einreichung bleibt bestehen

Gerichtskosten

Entscheidgebühr

Auslagen des Gerichts

Kantonale Tarife

Hängen vom Streitwert ab

Parteikosten

Parteientschädigung

Auslagen der Parteien

Anwaltskosten nach kant. Ansätzen

Vorschüsse auf 
Gerichtskosten

Durch Kläger

Prozessvoraussetzung

Bei 
Nichtbezahlung

Keine Verwirkung aber auch kein Prozess

Bei Berufung fängt nächste Instanz nicht an. 
Die Frist ist dann verwirkt, da es ja schon ein 
Urteil gibt

Vorschüsse von Beweisanträgen
Wenn nicht bezahlt wird, wird Beweis nicht beigebracht

Dann ist es verwirkt

Prozesskaution

Parteikostensicherheit

Sicherstellung der Partei- NICHT der Gerichtskosten

Bei Gefahr, dass beklagte Partei nicht zahlen könnte

Voraussetzung
Kein Wohnsitz in CH

Zahlungsunfähigkeit

Verteilung

Teilung der Gerichtskosten von Amtes wegen

Teilung der Parteikosten auf Antrag

Erfolgt nach Verfahrensausgang, der unterlegene zahlt

Bei teilweisem Obsiegen Teilung proportional zur Niederlage

Also: Wenn man zu hoch klagt, trägt man mehr Anteil an den Kosten

Unnötige Klagen sind vom Verursacher zu tragen

� Unetgeltliche Rechtspflege

Auf Antrag

Wenn Aussicht auf Erfolg

Durch Instruktionsrichter beurteilt

Verfahren ohne Gerichtskosten

In diversen Bundesgestzen

EAV < 30k CHF (OR 343.3)

10.4; 23.4 Arbeitsvermittlungsgesetz

....

Von Einleitung bis rechtskräftiges Urteil der letzten Instanz

Beschleunigungsmöglichkeiten

Einfache, rasche Verfahren

Verfahrensdisziplin, Eventualmaxime

Gesetzliche Fristen

Erschwerung von Fristerstreckungen
Urteil in Abwesenheit einer Hauptpartei

Oder hat keine Rechtsschrift eingelegt

Restitutio

OR 139
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Treu und 
Glauben

Eventualmaxime

Rechtliches 
Gehör

Gebundenheit 
der 
Parteianträge

Feststellung 
des 
Sachverhalts

Dies sind die Grundlagen für jeden Zivilprozess

Mündlichkeit

Mittelbarkeit

Öffentlichkeit

4. Verfahrens-
grundsätze

Prozessmaximen

18.05.2007 - v16

Offenbarer Missbrauch prozessualen Rechts wir nicht geschützt
Basis: ZGB 2, daher ist kant. Recht nur deklaratorisch

Zusätzlich: Willkürverbot BV 9

Wegen Dispositionsmaxime muss von Anfang an alles deklariert werden
Also müssen auch für Eventualfälle Anträge gestellt werden

Umfang
Rechtsbegehren

Tatsachenbehauptungen
Beweismittel

Eventualiter, Subeventualiter
Bezieht sich nicht auf die anzuwendenen Rechtssätze, da das Gericht diese kennt

Dient der Geordnetheit des Prozesses
In den einzelnen Instanzen unterschiedlich

Unterschiedliche Härte je nach Kt.
Streng (BS, GR)

Mittel (ZH, nZPO)
Mild (LU)

Volles Novenrecht in 2. Instanz

Noven

Nachträgliche Tatsachenbehauptungen

EchteNachträglich entstanden oder bekannt geworden
Können nachträglich noch eingebracht werden

Unechte
Hätten schon früher eingebracht werden können

Einbringbar wenn Verspätung der Partei nicht 
vorgeworfen werden kann

Klageänderung
Reduktion der Klage ist immer möglich, unabhängig von 
Eventualmaxime; Dies ist keine Klageänderung

Stufenklage: Eine Klage basiert auf der anderen

� Garantie

Unentgeltliche Rechtspflege
Akteneinsichtsrecht

Recht auf Beweis
Stellungnahme zum Beweisergebnis

Teilnahme an gerichtlichen Beweiserhebungen
Stellungnahme zu Eingaben der Gegenpartei

Verbot überspitzter Formalismus

Ausnahmen

Überwiegende geheimhaltungsinteressen 

Zeitliche DringlichkeitVorsorgliche Massnahmen
Superprovisorische Massnahmen

Antizipierte 
Beweiswürdigung

Gericht ist überzeugt, dass Beweis keine 
neue Erkenntnis bringt

Verfahrensökonomie

Rechtsmittel
Gegen prozessleitende Verfügung nur schwer etwas zu machen

Nur wenn nicht wieder gutzumachender Schaden entsteht
Normalerweise bei Berufung auf das Sachurteil

Dispositions-
maxime

Verfahrenseinleitung
Kein Richter ohne Kläger (nemo iudex sine actore)
Ausnahme bei Offizialmaxime für ZGB 106
Es muss immer zuerst jemand klagen

Bindung an 
Parteibegehren

Parteianträge bilden 
die Limiten Oben: Antrag des Klägers

Unten: Antwort des Beklagten

Gericht darf diese Limiten weder über- noch unterschreiten
Nichts anderes (aliud) als das Verlangte zusprechen
Eventualanträge sind deshalb sehr wichtig

Prozessbeeindigung 
Durch Parteien möglich

Klagerückzug
Klageanerkennung
Gerichtlicher Vergleich

Ausnahmen: Offizialmaxime im Familienrecht

Ergibt sich aus 
kant. Prozessrecht

Keine Berufung ans BGer
Beschwerde ans BGer (früher StaBe) wegen 
willkürlicher Anwendung des kant. Zivilprozessrechts
Ausser wenn gemäss Bundesrecht

Offizialmaxime

Verpflichtung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde, von Amts wegen 
über Beginn, Gegenstand und Ende eines Verfahrens zu bestimmen

Verfahrenseinleitung Keine Einleitung durch das Gericht
Gemeinwesen klagt

Bindung an 
Parteibegehren

Keine Bindung an Parteianträge

Prozessbeeindigung 
Grundsätzlich durch Parteien möglich
Kann aber in andere Klage umgewandelt werden 
(Scheidung)

Ergibt sich aus Bundeszivilrecht Hauptsächlich im Familienrecht
Soll den Schwächeren schützen

Verhandlungs-
maxime

Beibringungsgrundsatz
Feststellung des Sachverhalts ist Sache der Parteien
Was nicht in den Akten ist, existiert nicht
Ergibt sich aus kant. Zivilprozessrecht

Einschränkungen Bundeszivilrecht (ZGB 254.1; OR 343.4)
Kant. Zivilprozessrecht

Anwendung

Tatsachenbehauptungen
Müssen bewiesen werden
Gut überlegen, was 
gebracht wird

Beweismittel

NICHT auf 
Rechtssätze

Das Gericht liefert das Recht dazu 
(iuris novit curia)
Ausnahme IPRG, ausl. Gesetze 
müssen erläutert werden

Milderung

Zugestandene Tatsachen, nicht bestritten
Notorische Tatsachen
Gerichtsnotorische Tatsachen
Allg. Erfahrungsgrundsätze
In einzelnen Kt. (LU) darf das Gericht bei 
Unklarheiten nachfragen

Untersuchungs-
maxime

Keine Verwechslung mit Offizialmaxime!!!
Gericht bestimmt Umfang und Inhalt der Informationstätigkeiten

Mass der Untersuchung Uneingeschränkte Untersuchungsmaxime
Ausgedehnte gerichtliche Fragepflicht

Beweislast behält ihre Bedeutung
Soziales Schutzelement für die "Schwachen"

Durchmischung
Bei "grossen" Verfahren grosser Anteil an Schriftlichkeit

Meist mündliche Hauptverhandlung
Frage des Aufwands

UnmittelbarkeitDas gesamte Gericht prüft unmittelbar (Augenschein) den Sachverhalt
Aufwändig

MittelbarkeitBeweisaufnahme wird delegiert
Z.B. ein Richter stellvertretend für das Gremium

Öffentliche Gerichtsverfahren
Ausnahmen nach Gesetz

Elemente
Gerichtsverhandlung

Urteilsberatung
Urteilsverkündung

Konzentrationsmaxime

 BV 29.2

klassischer 
Zivilprozess

arbeitsrechtliche 
Streitigkeiten < 30k

Urteilssurrogate

Familienrecht,
Kinderbelange

Minderung statt 
Wandlung 
OR 205.2

BV 30.3
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� Allgemeines

Begriffe

Vermutungen

Rechts
erhebliche 
Tatsachen

Beweismass

Beweisarten

Bundesrecht / 
kant. Recht

Einteilung

Beweismittel

Recht auf Beweis

Verteilung der Beweislast

Beweisregeln

17.05.2007 - v14

Gilt für die Durchsetzung des Bundesprivatrechts
Derogiert hier allfällige anderslautende Regelungen 
in kantonalem Prozessrecht
Bei bestrittenen erheblichen Sachumständen
Die Frage erhält dann Bedeutung wenn der Richter eine 
rechtserhebliche Tatsache als nicht erwiesen erachtet
Gilt nur falls im Gesetz nicht anders bestimmt
� Siehe auch Formulierung hier

Behauptungslast Redchtserhebliche Tatsachen müssen 
rechtzeitig (ZPO) behauptet werden

Substanzierungslast Wer Rechte geltend macht, muss die relevanten 
Tatsachen so "substanziert" (detailliert)  darlegen, 
dass der Beweis abgenommen werden kann

Negative 
Tatsachen

Beweis schwer zu erbringen (z.B. Nichtvorhandensein)
Gegener ist nach Treu und Glauben verpflichtet, zum Beweis beizutragen
Falls er dies nicht tut kommt es zur Umkehr der Beweislast

Bilden Ausnahmen zur Beweislast gem ZGB 8

Gesetzliche

Betreffend Beweislast und deren Umkehr
Vom Gesetz angestellte Vermutung, dass bei bekannter Beziehung von  
Vermutungsbasis zu Vermutungsfolge die Beweisumkehr angenommen werden kann

Unter-
scheidung

Fiktion

Nicht widerlegbar
Materielle Spezialregelung

Beweis des Gegenteils ausgeschlossen, da die fraglichen 
Sachumstände fingiert (unwiderlegbar vermutet) werden

Widerlegbare 
Vermutung

Tatsachen
vermutungDie Vermutung ergibt sich 

aus dem Sachumstand

Rechts
vermutungAus Sachverhalt wird auf ein Recht 

bzw. Rechtsverhältnis geschlosssen

Durch Richterrecht
Lückenfüllung

Die Vermutungsbasis ist vom Vermutungsträger zu beweisen

Gerichtliche
Betreffend Beweiswürdigung

Tatsächliche (natürliche) Vermutung

Rechtserzeugend
Rechtsbegründend
Zu beweisen durch den, der ein Recht 
oder Rechtsverhältnis geltend macht

Rechtshindernd 
und 
Rechtsaufhebend

Auch Rechtsvernichtende Tataschen genammt
Kommen vor bei:

Einwendung

Behauptung der Nichtexistenz eines 
Anspruchs eines Klägers
Recht sei gar nie entstanden 
(Rechtshindernde E.)
Recht sei nachträglich untergegangen 
(Rechtsvernichtend E.)

Einrede

Richtet sich nicht gegen den Anspruch
Hemmt lediglich dessen Geltendmachung
Preemptorische (dauernde) E.: Durchsetzung 
der Forderung für immer verweigert
Dilatorische (aufschiebende) E.

Es werden nur rechtserhebliche Tatsachen bewiesen

Wann ist der Beweis erbracht?
Vernünftigerweise kann nicht mehr mit dem Gegenteil gerechnet werden

Keine ernsthaften Zweifel mehr
Hoher Grad der Wahrscheinlichkeit

Abstufungen

Überzeugt
Voller Beweis

Überwiegend 
wahrscheinlich

Ausnahme (Diebstahl, Versicherungsleistung)
Nicht mehr vollst. ermittelbar

In Gesetz oder Lehre definiert

GlaubhaftZweifel bestehen noch
Bei vorsorglichen Massnahmen

Hauptbeweis

Beweisbelastete Partei
Ist erbracht wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr mit dem Gegeneil gerechnet werden kann
Vollständige Ueberzeugung des Richters notwendig

Aufwändiger als Gegenbeweis

Gegenbeweis

Durch Gegenpartei
Es genügt Zwiefel an der Richtigkeit der Sachdarstellung der belasteten Partei

Entkräften des Hauptbeweises
NICHT voller Beweis, einfacher als Hauptbeweis

Beweis des Gegenteils
Ist ein Hauptbeweis

Beseitigung der gesetzlichen Vermutung
� Z.B. bei Vaterschaft (gegen ZGB 255.1)

Hier ein Eingriff in die kant. Prozessordnung
Materielles Recht / Zivilprozessrecht
Eingriff 
über 
Verfassung

Willkürverbot (BV 9)

�

Allgemeine 
Verfahrens
garantien

Anspruch auf rechtliches Gehör 
Überspitzter Formalismus
Unentgeltliche Prozessführung

Sachverhaltsermittlung ist Teil des Zivilprozesses. 
Beweisermittlung ist wichtiger Teil davon

Objektiv
Regelung wer die Folgen einer Beweislosigkeit zu tragen hat

Subjektiv Beweisführungslast
Welche Partei muss den Beweis führen

� Bei Verhandlungsmaxime fallen subj. und obj. oft zusammen.

Rechtserhebliche Behauptungen (hat etwas mit der Sache zu tun ...)
Substanzierte Behauptung

Erhebliche und taugliche Beweismittel
Formgültig beantragt

Zulässig (z.B. nicht widerrechtlich erbracht)

Bundesrechtlicher Beweisführungsanspruch
Man muss zum Beweis zugelassen werden
Anspruch auf rechtliches Gehör (BV 29.2)

Wer Rechte daraus abeleitet ableitet soll den Beweis erbringen

ZGB 8

Praesumptio 
iuris et de iure

Praesumptio 
iuris

praesumptio hominis

BV 29
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Mittel

Legitimation

Kategorien

BGer prüft nur 
Rechtsfragen

Vor-/Nachteile

Rechts-

mittel

18.05.2007 - v3

Je nach Anfechtungsobjekt
Apellation

Rekurs
Beschwerde

Wahl des richtigen Mittels kritisch, da sonst Frist 
verstreicht bis richtiges ergriffen wird

Hauptparteien
Nebenparteien

Kein Widerspruch zur Hauptpartei

Direkt vom Verfahren betroffene Dritte (z.B. Zeugen 
gegen prozessleitende Verfügungen)

Ähnlich wie bei Aktivlegitimation 

Instanz

Devolutiv
Wird in nächster Instanz entschieden

Nicht devolutiv Revision
Gleiche Instanz 

Ausmass Reformatorisch
Kassatorisch

Ordent-
lichkeit

Ordentiches RM Suspensiveffekt
RM-Frist wird aufgeschoben

Ausserordent-
liches RM

Kein Suspensiveffekt
Formelle Rechtskraft tritt schon ein
Meist: Beschwerde

Vollkom-
menheit

Vollkommen Vollständige Prüfung 
Sach- und Rechtsfragen

Unvollkommen Berufung an BGer
Nur Teilaspkte werden geprüft

Rechtsbehelfe

Erläuterung
Auskunft zu unklaren Stellen

Berichtigung Behebung offensichtlicher 
Kanzleifehler

Prüft nur ob Bundeszivilrecht verletzt wurde
Ausnahme: Willkürprüfung bei einer Beschwerde
Keine Sachverhaltsprüfung am BGer

Rechtsfrieden, gerechtere Urteile
Verzögerung des Rechtsweges
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Klage 
und 
Gesuch

Prozessleitende 
Verfügungen 
und Urteile

Rechtskraft

Streitge-
genstand

Klageanhebung

Rechtshängigkeit

Prozessvoraussetzungen

Fortführungslast

� Allgemeines zu Rechtsmittel

6. Zentrale 

Rechtsinstitute 

des ZPR

18.05.2007 - v17

Rechtsschutzbegehren mit Begründung an das Gericht

Gesuch

Eigentliche dasselbe wie Klage
Kürzere Verfahren
Oft reicht Glaubhaftmachen
Z.B. Eheschutzmassnahmen

Klage

Schriftstück

Form 
Nach kant. ZPR
Für ordentliche Prozesse Schriftform
Teilweise mündlich möglich

Inhalt

Rechtsbegehren
Tatsachenbehauptungen mit Begründung, Beweismittel
Behauptungen gut überlegen wegen Beweislast -> Drehbuch
Eventualiter Anträge als Ersatzbegehren anfügen
Rechtliche Begründung
So formulieren, dass sie gleich als Sachurteil verwendet werden kann

Klageart

Leistungsklage
Unterlassungsklage: negative Leistungsklage
Unbezifferte Forderungsklage

Teilklage
Falls Forderungen teilbar sind
Echte Teilklage: Ein Grund (Kausalität) für alle Teile
Unechte Teilklage: Teile basieren auf verschiedenen Rechtsgrundlagen

Gestal-
tungsklage

Umfassende Gestaltung eines Rechts 
oder Rechtsverhältnisses
Scheidungsklage, Anfechtung Vereinsbeschluss

Bsp:

Eheungültigkeitsklage ZGB 106; 108
Anfechtung Vaterschaftsvermutung ZGB 256
Anerkennungsanfechtung ZGB 260a
Vaterschaftsklage ZGB 261.1

Feststgellungsklage

Feststellung von Rechten und 
Rechtsverhältnissen Positiv

Negativ

NICHT Feststellung von Tatsachen oder 
Eigenschaften (z.B. Echtheit)

Notwendig Feststellungsinteresse kommt Rechtsinteresse gleich
Subsidiär zur Leistungsklage

Widerklage

Selbständige Klage des Beklagten gegen den Kläger

Voraus-
setzung

Rechtshängigkeit einer Hauptklage
Konnexität zur Hauptklage
Gleiche Verfahrensart wie Hauptklage
Gleiche sachliche Zuständigkeit
Beide stützen sich auf das gleiche 
Rechtsverhältnis

Gericht der Hauptklage zuständig
Kein Konnex wenn nur prozessökonomische Gründe

Verbandsklage
Class Action

Actio Duplex
Doppelseitige Klage
Gegenpartei kann ohne Widerklage Ansprüche stellen
Erbteilklage, güterrechtliche Auseinandersetzung

Objektive 
Klagen-
häufung

Gewisser Konnex in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht notwendig
Kläger kann im gleichen Verfahren mehrere Ansprüche gegen den Beklagten 
geltend machen (Kumulativ, Eventual, aber nicht alternativ!)
Voraus-
setzungen Gleiche örtliche und sachliche Zuständigkeit

Gleiche Verfahrensart

Die gerichtliche Trennung bzw. Vereinigung von Prozessen verändert die 
Zuständigkeit und die Zulässigkeit von Rechtsmitteln nicht

Klagerecht Ungeschriebenes Bundesrecht
Garantiert ein Sachurteil wenn Fristen und Formen eingehalten werden

Streitwert

Relevanz für 
Sachliche Zuständigkeit
Kosten
Rechtsmittel (je nach Wert ist Weiterzug schwierig)

Wiederkehrende Leistungen werden kumuliert
Haupt- und Widerklage werden in den meisten Kantonen nicht addiert (ZPO LU 19/20)

Verfügung

Keine Entscheide in der Sache
Werkzeuge des Managements des Prozesses

Fristerstreckung, Beweisverfügung
Prozessleitende Verfügungen können nicht selbständig angefochten werden

Urteile

ProzessurteilLU: Entscheid
Nichteintreten

SachurteilLU: Urteil
Materiellrechtlich

ZwischenurteilSachurteil,aber noch kein Endurteil
Zu materieller Rechtsfrage

TeilurteilÜber einen Teil der Rechtsbegehren
Bei obj. Klagenhäufung

Je nach Klageart
Leistungsurteil

Feststellungsurteil
Gestaltungsurteil

Rechtskräftige 
Urteile

Kein Rechtsmittel kann mehr eingelegt werden
Rechtsmittelfrist abgelaufen

Vollstreckbar

Urteilssurrogate
Gerichtlicher Vergleich

Klagerückzug
Klageanerkennung

Abschreibung
Verfahren ist gegenstandslos geworden

Nichtiges Urteil: Sehr selten
Mangelhaftes Urteil: gültig bis es angefochten wird

Formelle

Äussere RK
Kann nicht mehr mit ordentlichem RM angefochten werden

Voraussetzung für die Materiell RK
Urteil nun vollstreckbar

Grundsatz: Keine formelle Rechtskraft von prozessleitenden Verfügungen

Materielle

Innere RK
Institut des Bundesrechts

Tritt mit der formellen RK ein
Ausnahme: ausserordentliches RM wird ergriffen

Niemals über Streitgegenstand/Person zweimal urteilen
Ausschluss einer Klage, die das Gegenteil verlangt

Das Gericht ist mit Verkündung an sein Urteil gebunden

TeilrechtskraftDie nicht angefochtenen Teile erlnagen RK
Kant. geregelt

Wirkt nur gegenüber den Parteien, keine Auswirkung auf Aussenstehende

Anhand des Streitgegenstandes bestimmt sich auch die Zulässigkeit einer Klage
Rechtsnachfolger ist auch gebunden

Theorien

Materiell-
rechtlich

Überholt
SG= materiellrechtlicher Anspruch

Mit anderer Anspruchsgrundlage entsteht neuer SG

Eingliedrig
SG = das was der Kläger im Rechtsbegehren formuliert

Zweigliedrig
Klagebegehren (Leistung, Feststellung oder Gestaltung)

Lebenssachverhalt, dem Klagegrund 
Herrschende Lehre

NICHT mit materiellem Anspruch identisch
Änderung des SG während des Prozesses = Klageänderung

Materiellrechtlich
Vom Bundesrecht beherrscht

Bestimmt ob bundesrechtliche Verwirkungsfristen gewahrt sind
Meist schon beim Friedensrichter, wenn ein Konnex zur entscheidenden Instanz besteht

Fristen können nur durch Klagen unterbrochen werden
Wird in nZPO mit Rechtshängigkeit zusammenfallen

Formalrechtlich
Rein prozessuale Wirkung, keine materielle

Zeitpunkt, an welchem der Prozess eingeleitet wird

WirkungFixierung des Gerichtsstandes
Sperrwirkung für weitere gleichgerichtete Prozesse

ZweckProzessökonomie
Verhinderung widersprüchlicher Urteile

Zeitpunkt nach Kant. ZPR ZPO LU 197
Kritisch: Bestimmung des Streitgegenstandes

Rechtsschutzinteresse Unproblematisch bei Leistungsklage
Feststellungsklage nicht wenn Leistungsklage möglich wäre

Örtliche Zuständigkeit
Sachliche Zuständigkeit

Partei- und Prozessfähigkeit Aktiv
Passiv

Nicht schon rechtshängig
Nicht schon rechtskräftig
Bezahlung Vorschüsse und Sicherheiten

NICHT: Sachlegitimation! Aktiv
Passiv

Prüfung von Amtes wegen

Ab einem bestimmten Zeipunkt muss das Verfahren fortgesetz 
oder unwiederbringlich abgebrochen werden

Darf nicht schon mit Sühneverfahren beginnen
Frühester Zeitpunkt ab Erkenntnisverfahren

Spätestens bei Klageantwort
Obliegenheit

Litispendenz

GestG 35.1

Eintretensvoraussetzung

Proseguierungs-
pflicht
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Örtliche 
Zuständigkeit

Sachliche 
Zuständigkeit

8. Klageantwort

Prüfung bei 
Gericht

Form

�

Voraussetzungen 
erfüllt

Klagerückzug

Aufbau

7. Klage

17.05.2007 - v5

Grundregel: Wohnsitz des Beklagten
BV 30.2

GestG 3.1.a

Ausnahmen gem. GestG
IPRG

LugÜ

Sühneverfahren gem. Kant. ZPO

Ausgenommen gem. ZGB: Scheidung, Mietrecht

Amtsgerichtspräs. entscheidet bei < 8000 CHF

Beginn des Erkenntnisverfahrens
Bei unterer kant. Instanz

Nicht sühnestelle

Neuer Zweig

Entscheid durch Prozessentscheid

Bsp. siehe Skript

Spiegelbild der Klage

Einzureichen innert der gesetzten Frist

Gesuch um Fristverlängerung bedeutet noch 
keine Einlassung

Zu jeder Tatsachenbehauptung der Klage Stellung nehmen

Rechtsbegehren
Die Klage sei abzuweisen

Es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventualiter ...

Behauptungen

Jene, wo er die Beweislast trägt

Exkulpation

Beweisanträge

Evtl. teilweise Klageanerkennung

Widerklage

Selbständige Klage im Rahmen eines anderen Prozesses

Eigenlich 2 
Prozesse in 
einem

Abänderung/Ergänzung der Hauptklage

Kann auch eventuell erhoben werden

Sachlicher Zusammenhang nötig

Konnexität zur Hauptklage

Gleich
Sachliche Zuständigkeit

Verfahrensart

Mangelhafte Klagen werden zurückgewiesen

Prüfung der 
Prozessvoraussetzungen

Berücksichtigung offensichtlicher Fehler

Vorbehalt fehlender Voraussetzungen, die 
sich erst später herausstellen

Eintretensentscheid

Zustellung der Klage an Beklagte

Frist zur Klagebeantwortung 
(prozessrechtliche Verfügung)

Grundsatz: Schriftlich

Kann gem. Kant. auch mündlich erfolgen, wird aber schnell komplex

Aktivlegitimation ist KEINE Prozessvoraussetzung

� Sachlegitimation
Parteien genau beschreiben

Kann knifflig werden

Prozessuale Erklärung an das Gericht

Jederzeit möglich

Materiellrechtliche Wirkung

In LU
Bis Klageantwort mit Vorbehalt einer erneuten 
Klage in derselben Sache

Klageverzicht: keine erneute Klageeinreichung möglich

Genaue Parteibezeichnung

Rechtsbegehren

Muss präzise sein!
Siehe Muster im Skript

Forderungen genau angeben

Bestimmtheit

Bedingungsfeindlichkeit

Dispositionsmaxime

Eventualmaxime

Aufpassen bei zu hoch angesetzten Streitwerten

Behauptungen 
mit 
Begründung

Verhandlungsmaxime

Richtige 
Tatsachenbehauptungen

So dass sie bewiesen werden können

Was behauptet wird, muss bewiesen werden

Anführen von Beweismitteln

Stellen von Beweisanträgen

Rechtliche 
Erörterungen

Eigentlich nicht nötig (iuris novit curia)

Aber: es hilft dem Gericht, wenn die Grundlage für 
den Entscheid schon mitgegeben wird

Müssen gemacht werden, um Beweislage zu beurteilen 
und die richtigen Beweise zu erbringen

Datum und Unterschrift

Anzahl Eingaben: Anzahl Beklagte + 1

Beilagen
Vollmacht des Anwalts

Beweismittel (Urkunden)
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Appellation

Aufsichtsbeschwerde

Erläuterung

Berichtigung

Rekurs

Revision

Beschwerde

Rechtsmittel 

des kant. Rechts

LU

18.05.2007 - v6

Kantonalrechtliche Berufung

Wirkung

Suspensivwirkung

Devolutiveffekt

Vollkommenes RM

Reformatorisch

Parteien

Appellant: RM-Kläger

Appellat: RM-Beklagter

Legitimation
Haupt- oder Nebenpartei in 1. Instanz

Kein Widerspruch zu Hauptpartei

Taugliches Anfrechtungsobjekt

Entscheid oder Zwischenentscheid

Keine ausschliessliche Anfechtung des Kostenentscheids

Keine prozessleitenden Verfügungen

Keine neuen Rechtsbegehren wenn Offizialmaxime

Beschwer § 245.1 ZPO LU

Zulässige Rügen
Fehlerhafte Sachverhaltsfeststellung inkl. Beweiswürdigung

Fehlerhafte Rechtsanwendung

Noven und neue Rechtsbegehren

Anschlussappellation
Unselbständiges Rechtsmittel

Wenn das Hauptrechtsmittel entfällt, entfällt auch die Anschlussappellation

Gesetzliches Mittel um die obere kantonale Instanz auf einen 
rechtswidrigen Zustand oder ein pflichtwidriges Verhalten der 
unteren Instanzen aufmerksam zu machen

Dient der Klarstellung des Urteilsinhalts 

Kleine Appellation

Gegen Urteile im summarischen Verfahren, insbes. vorsorgliche Massnahmen

Suspensivwirkung von Gesetzes wegen, ausser bei vorsorglichen Massnahmen

Kurze Fristen, Unzulässigkeit von zeitintensiven Beweismitteln

Subsidiär zur Appellation

Wirkung

KEINE Suspensivwirkung

Ausserordentliches RM

Unvollkommenes RM

NICHT Devolutiv

Meist kassatorisch

LegitimationHaupt- oder Nebenpartei in 1. Instanz

Taugliches Anfrechtungsobjekt
Rechtskräftiges Urteil innert Frist

Revisionsbegehren bei gleicher 
Instanz einreichen

Zulässige Rügen
Wesentliche Noven

Willensmängel bei einem Vergleich

Unverschuldet unechte Noven

Verfahren

Entscheid über 
Revisionsgesuch

Falls statt gegeben

Aufhebung der materiellen 
Rechtskraft des Urteils

Neues Urteil in der Sache

Nichtigkeitsbeschwerde

Wirkung

Suspensivwirkung
Ja: wenn gegen Sachurteil

Nein: wenn gegen prozessleitende Verfügung

Ausserordentliches RM

Unvollkommenes RM

Devolutiveffekt

Meist kassatorisch

Legitimation
Haupt- oder Nebenpartei in 1. Instanz

Ausnahmsweise Dritte (Zeugen) welche betroffen sind (von prozessleitender Verfügung)

Taugliches Anfrechtungsobjekt

Subsidiär zu Appellation und Rekurs

End- oder Zwischenentscheid

Prozessleitende Verfügungen

Zulässige Rügen

Willkürliche Sachverhaltsfeststellung

Willkürliche Rechtsanwendung

Verfahrensmängel

KEINE Noven und neue Rechtsbegehren

KEINE Anschlussbeschwerde

Beschwerdeverfahren

Beschwerde

Beschwerdeantwort

IdR kein doppelter Schriftverkehr

IdR keine Hauptverhandlung

§ 245 - 257

§ 246

§ 286 - 290

§ 282 -284

§ 285

§ 258 - 264

§ 273 -281

§ 275

§ 265 -272

§ 267

§ 266
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Grundlagen

Beweisarten

Beweis-
verfahren

Tatsachen

Direkt

Objektive 
Beweislast

Limiten

Beweismittel

Rechtshilfe

Beweismass

Freie 
Beweiswürdigung

� Beweisregeln

Vorsorgliche Beweissicherung

Freibeweis in KInderbelangen

Antizipierte Beweiswürdigung

Beweis

17.05.2007 - v5

BV 29.2

ZGB 8

Hauptbeweis

Beweisbelastete Partei

Ist erbracht wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr mit dem Gegeneil gerechnet werden kann

Vollständige Ueberzeugung des Richters notwendig

Aufwändiger als Gegenbeweis

Gegenbeweis

Durch Gegenpartei

Es genügt Zwiefel an der Richtigkeit der Sachdarstellung 
der belasteten Partei

Entkräften des Hauptbeweises

NICHT voller Beweis, einfacher als Hauptbeweis

Beweis des Gegenteils

Ist ein Hauptbeweis

Beseitigung der gesetzlichen Vermutung

� Z.B. bei Vaterschaft (gegen ZGB 255.1)

Erfolgt i.d.R. bei Hauptverhandlung; LU auch 
schon bei Instruktionsverhandlung

Ziel

Beweis der eigenen Behauptungen

Beweis des Nichtvorhandenseins der vom 
Gegner behaupteten Tatsachen

Überzeugung des Gerichts

Numerus clausus der Beweismittel 
(ausser bei Kindesangelegenheiten)

Beweis-
bedürftigte 

Rechtserhebliche, streitige Tats.

Indizien

Geschäftliche Usanzen

Handelsbräuche, Verkehrsübung

Nicht 
beweis-
bedürftige 

Notorische u. gerichtsnotorische Tats.

Erfahrungssätze

Natürliche Vermutungen

Gerichtlich zugestandene Tats.

Unmittelbarer B.
Direkt

Urkunde

Mittelbarer B.
Indirekt

Zeugenaussage

Beweislastverteilung

Nach Parteirollen

Ist eine Rechtsfrage (-> BGer möglich)

Nicht immer derjenige, der ein Interesse ableitet

Kann auch im mat. Gesetz vorgegeben werden

Oft auch Frage der Auslegung und Interpretation

Jede Partei hat ein Anrecht auf Beweisführung

Strafrechtlich geschützte Berufsgeheimnisse (StGB 320/321)

Wahrung schutzwürdiger Interessen (Geschäftsgeheimnisse)

Urkunden

Parteibefragung

Zeugen

Augenschein

Sachverständige
Gericht ist nicht an diese Aussage gebunden

Gutachter wie Angestellter des Gerichts

Schriftliche Auskunft

Rechtswidrig erlangte Beweismittel können nicht verwendet 
werden ("Fruit of the poisonde tree")

Ausserkantonale Behörden nehmen hoheitliche Handlungen vor

Auch Befragung eines Zeugen

Es gilt das Recht, wo der Zeuge befragt wird

Notwendige Intensität der Ueberzeugung des Gerichts, damit Tats. als bewiesen gilt

Volle ÜberzeugungVoller Beweis

Überwiegend 
wahrscheinlich

Nicht mehr vollst. ermittelbar

In Gesetz oder Lehre definiert

Kausalzusammenhang

Glaubhaft
Zweifel bestehen noch

Bei vorsorglichen Massnahmen

Grundsätzlich keine Bindung an formale Beweisregeln

Gilt generell

Wird in einzelnen Gesetzen eingeschränkt

Als vorsorgliche Massnaheme

Falls Beweismittel untergehen könnten

Drohende Auswanderung

Keine Bindung an kant. Beweisregeln

Nicht gleich freie Beweiswürdigung

Sachverhalt als durch die bereits erhobenen 
Beweismittel hinlänglich abgeklärt

Kann mit BV 9 angefochten werden

§ 144 - 148 

ZGB 8

§ 149 - 184
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Notwendigkeit

Verzicht auf RM

Verbot der 
reformatio in peio

� Rechtsmittel des kant. Rechts

Bundes- 
rechtliche 
RM

Vorgaben des Bundesrechts 
an kant. RM-Verfahren

Kognition der Rechtsmittelinstanz

Allg. 
Voraus-
setzungen 
der RM

11. Rechtsmittel

18.05.2007 - v11

Rechtsschutz
Konrollmechanismus

Auf ordentliche 
Rechtsmittel

Sofern über Streitgegenstand verfügt werden 
kann, schon vor Erlass des Entscheides
Soweit die streitigen Rechte der Parteidisposition entzogen 
sind, kann ein Verzicht nach Eröffnung des Urteils nach 
Massgabe des Kantonalen Rechtes zulässig sein. 
Z.B. zwecks Austragung vor Schiedsgericht

Auf ausserordentliche 
Rechtsmittel

Erst nach Kenntnis des in Frage stehenden 
Nichtigkeits- oder Revisionsgrundes. 
Ein im Voraus erfolgter Verzicht gilt als 
Unzulässig i.S.v. ZGB 27 II

Keine Verschlechterung der Position dessen der das RM ergriffen hat
Konsequenz aus der Dispositionsmaxime, da keine neuen Aspekte 
berücksichtigt werden
Grundsatz kann 
durchbrochen werden wenn Offizialmaxime gilt

Gegenpartei Anschlussappellation einlegt

Ordent-
liche Be-
schwerden

�

Zivil-
sachen

Anfech-
tungsobjekt

Verfahrensabschliessende Entscheide
Teilentscheide, die ihren Teil abschliessen 

Selbständig eröffnete Vor- und 
Zwischenentscheide

Rechtsverweigerung und 
Rechtsverzögerung

Vorinstanz: Obere kant. Instanz

LegitimationTeilnahme am Vorverfahren
Rechtlich geschütztes Interesse

Streitwert

30k bzw. 15k

Ohne

Rechtsfrage von grundsätzlicher 
Bedeutung

Nur 1 kant. Instanz
Aufsichtsbeschwerde gegen 
kant. SchKG Behörden

Beschwerdegründe

Rechtsverletzung
Kant. Bestimmungen über die 
politische Stimmberechtigung

Kant. Verfassung
Bundesrecht -- Völkerrecht

NovenNein
Ausser durch Entscheid Vorinstanz veranlasst

Fristen30 T
Sehr kurz bei SchKG und Stimmrechtsbeschwerden!

Wirkungen

Gurndsätzlich KEINE Suspensivwirkung
Ausnahme: Gestaltungsurteil

Dispositionsmaxime
Reformatorisch oder kassatorisch

Einzelrichter entscheidet im vereinfachten Verfahren

Strafsachen
Öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten

Subsidiäre 
Verfassungs-
beschwerde

Was nicht Beschwerde ist, subsidiär zu Beschwerden
Anfechtungsobjekt

Entscheide letzter kant. Instanzen

LegitimationTeilnahme am Vorverfahren
Rechtlich geschütztes Interesse

Beschwerde-
gründe

Verletzung von verfassungsmässigen Rechten
Willkürliche Anwendung von 
Bundeszivilrecht oder kant. Prozessrecht

Keine Sachverhaltsprüfung
ABER willkürliche Sachverhaltsprüfung rügen

Gleichzeitig mit ordentlicher Beschwerde in 
GLEICHER Rechtsschrift

Revision

Erläuterung und Berichtigung: Wie auf kant. Stufe

Vorgabe einer 2. kant. Instanz
Limitierung des Zugangs zum BGer durch 
Streitwertgrenzen

Befugnis zur Überprüfung des angefochtenen Entscheids
BGer: Keine Sachfragen beurteilen, nur Rechtsfragen

Kein vorangehender gültiger Verzicht auf RM

Form- und fristgerechte Eingabe
Wie bei Klage
Revision bei der urteilenden Instanz
Appelation bei der übergeordneten Inst.

Taugliches Anfechtungsobjekt

Nur Entscheide in der Sache
Keine ausschliessliche Anfechtung des 
Kostenentscheids
Keine prozessleitenden Entscheide
Keine vorsorglichen Massnahmen

Gegen das betreffende RM zulässige Rüge 

Legitimation für das RM Teilnahme am Vorverfahren
Prozesspartei

Beschwer

Materielle : Rechtsschutzinteresse

Formell: 
Gravamen

Mindestwert muss überschritten werden
Streitwertsystem
Beschwersystem: Differnenz zwischen 
gefordert und zugesprochen

Nicht: Kläger hat zwar gewonnen, ist aber mit 
Urteilsbegründung nicht zufrieden

Leigen Voraussetzungen bei Kläger und Beklagtem vor, können beide das RM ergreifen

BGG 72-89

BGG 72 - 77

BGG 90-94

BGG 74

BGG 95-98

BGG 99

BGG 100 f

BGG 103

BGG 113 - 119

BGG 121-128

BGG 129
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Einfache 
und rasche 
Verfahren

Familienrechtliche 
Streitigkeiten

Summarisches 
Verfahren

Säumins

Schneller Rechtsschutz

10. Besondere 

Verfahrensarten

18.05.2007 - v6

LU:  Der einfache Prozess

Werden als solche in Bundesgesetzen vorgeschrieben

Beispeile

Miete / Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (OR 274d; 301)

EAV < 30k (OR 343)

Diskriminierungsstreitigkeiten nach OR 343 iVm GlG 12.2

Scheidungsprozess

Ist eigentlich Grundmodell des ordentlichen 
Zivilprozesses

Vom Gesetzgeber modifiziert

Für Kinderbelange 
Offizialmaxime (ZGB 133)

Untersuchungsmaxime (ZGB 145)

Abstammungsprozesse (ZGB 254)
Untersuchungsmaxime

Mitwirkungspflicht Dritter zu körperlicher 
Untersuchung; wg. Persönlichkeitsschutz

Kinderunterhalt, Verwandtenunterstützung (ZGB 280; 329.3)

Verschiedene Summarverfahren

Charakteristika

Gesuch und Gesuchantwort

Kurze FristenSäumnisfolgen treten bereits nach dem ersten Mal

Verfahren mit 
Beweisbeschränkung

BeweismittelbeschränkungKeine Gutachten

Beweisstrengevorschrift 
beschränktGlaubhaftmachung

Beschränkte 
Rechtskraft

Bundesrechtliche Berufung ausgeschlossen

Kann im Hauptprozess zurückgenommen werden

Vorsorgliche 
Massnahme

Anwendung: Personenrecht, Familienrecht

Einstweiliger Rechtsschutz bzw. Verfügung

Voraussetzungen

Nachteilsprognose; drohender Nachteil

Notwendigkeit

Glaubhaftmachung mittels sofort 
verfügbarer Beweismittel

Verhältnismässigkeit

Sicherheitsleistung für allf. Schaden durch Klage

Massnahem zeitlich beschränkt ausser bei periodischen Medien

Verfahren

Vor und während des Hauptprozesses

Prosequierung

Frist zur Einreichung der Klage des 
Hauptprozesses

Massnahme fällt dahin, wenn keine 
Klage kommt

Stellungnahme des Gesuchsgegners

Superprovi-
sorische 
Massnahme

Besondere Dringlichkeit

Keine Anhörung des Gesuchsgegners

Erst nachträglich

Schutzvorschrift

Von potentiellen Gesuchsgegnern

Bei Gericht vorsorglich eingereicht

Antizipierte Stellungnahme

Haftung für den Schaden des Gesuchsgegners

Anfechtung: Rekurs § 258b

Freiwillige Gerichtsbarkeit

Nicht streitig

Häufig nur eine Person als Gesuchsteller

Hoheitliche Tätigkeit eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde

Bsp.: Verschollenenerklärung

Beitzesschutz unter Strafandrohung

I.a.R. zweimalige Säumnis, erst dann treten die Säumnisfolgen ein. Die erstmalige Säumnis 
hat demzufolge „bloss“ disziplinarische und/oder Kostenfolgen

Folgen

Bei Säumnis des Klägers Fiktion des einstweiligen 
Klagerückzuges oder Nichteintretens auf die Klage,

Bei Säumnis des Beklagten Fiktion der Anerkennung der 
tatsächlichen Klagegründe und des Verzichts auf Einreden

Säumnisverfahren
Kontumazverfahren

Verfahren gegen einen Abwesenden

Eine Partei macht nicht mit

Säumnis bewirkt somit Prozessverlust, aber nicht Rechtsverlust

Wiederherstellung

Restitution

Säumnis wegen eines nicht grob 
verschuldeten Hindernisses

Antrag innert 10 Tagen seit 
Wegfall des Hindernisses

Nachholung der versäumten

Ist kein Rechtsmittel, da keine Urteilskorrektur

Unrichtige Klageeinleitung genügt für die Fristwahrung

Widerherstellung gegen das Urteil
Befehlsverfahren

Zürcher Modell

Handhabung von klarem Recht

Beschleunigter Prozess, aber kein Summarverfahren

Volle Beweisintensität, nicht nur glaubaft machen

Ablauf

Gesuch stellen

Gegner muss dazu rasch Stellung nehmen

Voraussetzungen

Liquider Fall

Beweise liegen vor

Entscheidungsreif

Alles klar

Beide stimmen dem Verfahren zu

Keine langwierigen Beweismittel 
(Sachverständige)

Fällen des Endurteils

§ 220 - 224

ZGB 135-149§ 225 - 229

§ 226; 238b
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Schriftwechsel

Vorbereitungshandlungen

Hauptverhandlung

Urteil

Beweisverfügung

� Beweis

� 7.-8.  Klage und Klageantwort

Verfahren
18.05.2007 - v6

Replik
Antwort des Klägers auf Klageantwort

Schriftlich; oder mündlich vor Gericht

Duplik
Reaktion des Beklagten auf die Replik

Schriftlich; oder mündlich vor Gericht

Noven

Kantonal geregelt

Nach Eventualmaxime fraglich ob bei 2. 
Schriftwechsel noch möglich

LU: grosszügig: § 206.2; 207

Gericht legt Ende des Schriftwechsels fest

Instruktionsverhandlung (§ 208)

Instruktionsrichter (alleine)

Vorbereitung der Hauptverhandlung

Kann auch Zeugen einvernehmen

Treffen von vorsorglichen Massnahmen

Abnahme der Beweismittel druch das Gericht

Parteivorträge (Plädoyers)

Protokollierung der Hauptverhandlung

Gericht ist verpflichtet, sich mit den Parteivorbringen 
auseinander zu setzen

Kantonal geregelt

Mündlich und/oder schriftliche Eröffnung

Enthält immer eine ordentliche Rechtsmittelbelehrung

Aufbau

Rubrum
Gericht

Mitwirkende Gerichtspersonen

Rechtsbegehren
Zusammenfassende Darlegung

Dessen, was die Parteien vorgebracht hatten

Erwägungen

Motive, Entscheidgründe

Zusammenfassung des Sachverhalts

Subsumtion unter den rechtlichen Normen

Dispositiv

Entscheid im engeren Sinn

Kostenentscheid

Mitteilungen (an Grundbuchamt, etc.)

Rechtsmittelbelehrung

Wer schriftliche Eröffnung fordert, zahlt dafür

Regelung des Beweisverfahrens durch das Gericht

Zürcher 
Modell

Beweisauflagebeschluss Wer muss was beweisen

Beweisantretungsschrift Parteien stellen Beweisanträge

Beweisabnahmebeschluss
Qualifizierte Beweisführung

Aufgrund der Beweisantragsschriften

Kostenvor-
schusspflicht

Kein Vorschuss, keine Zulassung des Beweismittels

Behauptung wird dann gegenstandslos

In LU kann Beweis noch nachgereicht werden

Auch bei Untersuchungsmaxime, ist aber diskutabel

§ 208 - 210 

§ 211 - 214

§ 104 - 111

§ 145

§ 139 - 184
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Nach kant. ZPR

Zwangsmassnahemen

Voraussetzungen

12. Urteilsvollstreckung

18.05.2007 - v3

Urteile auf "Geldzahlung oder Sicherheitsleistung in Geld" werden nach SchKG 
vollstreckt

Vollstreckungsgesuch

Örtliche 
Zuständigkeit

GestG hier nicht massgebend

Wo die nötigen Vorkerhe getroffen werden 
sollen

Vollstreckungsbefehl durch Amtsgerichtspräsident

Bestätigung des Vollstreckungsbefehls

Rechtsmittel gegen Vollstreckungsbefehl: Nichtigkeitsbeschwerde

Dann Beschwerde ans BGer

Ungehorsamsstrafe (StGB 292)

Direkter Zwang

Ersatzvornahme

Taxation: Umwandlung in Geldleistung -> SchKG

Rechtskräftiges 
Urteil

Mit dem Urteil endet das Erkenntnisverfahren

Eintritt der formellen Rechtskraft

Urteilssurrogate
Klageanerkennung

Klagerückzug

Gerichtlicher Vergleich

Rechtskräftiges Schiedsgerichtsurteil

Vollstreckungstitel als Resultat des Erkenntnisverfahrens

Als vorläufig vollstreckbar erklärtes, nicht 
rechtskräftiges Urteil

Vorsorgliche Massnahme (ZGB 137; 281)

Obj. Klagehäufung: jede Klage wird separat vollstreckt

Urteilsarten

Leistungsurteil
Genugtuung

Schadenersatz

Feststellungsurteile können 
nicht vollstreckt werden

§ 298-303

§ 291
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